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tommen, ifi ba non oornberetn gegeben. Aber auch tn

SJtieiSbäufern, reo boch in jebeS ©todwerf ein ®aS=

93abeofen ober Automat fomml, laffen fich bieSbejüg»

licije AbjugSoerbällniffe [rfjaffert unb füllte für feben

©tod ein befonbereS Kamin bejnj. 3"9 etfteQt werben.
ABenn an ein ßtobr, meines meifi aud) noch «u eng
erfteßt wirb, mehrere ©todwerfe angefchloffen jtnb, fo
tann eS febr leidet oorfommen, bafj bte 3l6gafe beS

einen Apparates ben ©ang beS anbern ungünftig be=

einfluffen. ©S tann bteS fogar febr gefunbï)eitëfcï)âblic^
werben, inbem bie Abgafe beS im 93etrieb bcfinblichen

DfenS in ein barüber liegenbeS Sabejimmer auSftrömen
ïônnen. (gorlfe^nng folgt).

SnfiaEation^edjnit
®ie Ablajjoorrichtungen an 56et)älter machen oft

grofje ©cbwierigfeiten. 3e nacl)bem fie ^lüffigfeiten
enthalten, hält eS fet)r fdjmer, gute unb bauernb bid)t
fchlteffenbe fpäbne $u befommen, benn bie frteiberbäbne
werben mit ber 3«d äße mebr ober weniger angegriffen
unb fangen balb an $u tropfen, ©chieberbäbne laffen
fich nur langfam fcblieffen, waS befonberS beim Abfüflen
in töebälter mi^licï) empfunben werben ?ann.

frig. 1. @eroinbe=SaS)n, gefd)toffen.

gig- 2. gtanf(fy.§a£)tt, geöffnet.

©in ^abnenmobeß, weldfeS biefen Atifffiänben ent»

gegentritt, ift ber in gig. 1—4 bargefteßte ißerfettionS»
bahnen.

®iefer fpabn füt>rt eine an 2 fettigen ®rebpunften a

befeftigte unb innerhalb befiimmter ©renken auf» unb
abwärts bewegliche, ebenfo einfache all prattifebe 93er=

fcbluffoorricbtung; le^tere befiebt im wefentlid)en au§
bern 93erfcbluf3=©d)ieber c, welker mit £>ilfe etgenS

ïonftruierter ißräpfionSmafcbinen auf ber 9JtünbungS»

fläche bes ÇabneS fjermetifdE) fc£)liefßenb eingefdhliffen ift,
fowie au§ einer im Hohlraum b befinblidjen fiarfen unb
nie erlabmenben ©piralfeber, welche ben 93erfcbluff»

©djieber gegen bie SftünbungSfläche beS ÇabneS brüeft.

®er ©igenart biefer Anorbnung in 93erbinbung mit
peinlich ejatter Ausführung oerbanft ber .fpat/n feine tn

türjefier 3eti erlangte enorme 93erbrettung.

®er IßerfettionSbabn ift gleich gut geeignet jur Ab»

füflung oon Ölen, gitniS, Saden, petroleum, Altobot,
grudftfäften, Siföre, ©ffig, ©enf, ©prup, AMaffe, 3uder»
couleur, Seim, ®eer, Afpbalt, ©arbolineunt, ©äuren,
Saugen, ABafferglaS tc. laffen fich jufammanfaffen als :

®ie bouptfädhlidhften SSorjüge:

Abfolute unb bauernbe ®id)tigteit auch fü*
bünnftüffigfte ©ubftanjen; jeber 93ertuft ift fo»

mit auSgefchloffen ;

©jatteS unb faubereS Abiaffen auch biet»

flüffigfter ©ubfianjen, ba beim ©chlteffen be§

fpabneS ber 93erfd)luj3»©chieber c bte jäbftüffige SRaffe

oon ber fwbnmünbung auf baS ooßfommenfte abftreidt)t,

woburch baS bei anberen gähnen unoermeibliche, läftige
unb jettraubenbe Atachtropfen ooßftänbig in ABegfaß

tommt.

Sämtliche ©ewlnbe » Çâhtre werben mit tonifchem
©ewinbe (für bötäetne gaftage) ober mit ©aSgewlnbe

(für eiferne AleferooirS rc.) geliefert.
An ©teße beS 93erfchluffe§ oon 93ronje tann ein

folcher oon ©ifen (jum ©ebraneb für Saugen) cor»

gefchrieben werben.

33let=|fäbne werben nach gig. 3 geliefert. 99ei ben

gähnen biefer Konftruttion ift ber auf ben Sßerfcblujj»

©lieber c oon aufjen wirtenbe ®rud bureb bie

frig. 4. |>äf)rte mit g er ab e m ïtuëlauf (jur S3erroenbutig in
nertitaler Sage beftimmt).

©djraubenfpinbel b regulierbar unb wirb oor
jebelmaligem Öffnen ober Schliefen gänjlich aufgehoben,

um baS bei 93lei»|)äbnen anberer Konftruftionen fo
häufig oorfommenbe Aufreihen ber ®icbtungSf!äcben mit
Sicherheit oerbinbetn ju tönnen. ®er um a bewegliche

aSerfchlu| S3üget befiehl auS 93ronje, ber gewölbte 93er»

fchlufj=@cbieber c auS einer inneren 93let= unb einer

äußeren 93ronje» platte.

Das trete 3iiftailntions=$nnöioerf{ unb bie

itomniuwtic Mtirretti.
©oßen bie ©emeinbeanftalten fpauS » (jnfiaßationen

für ©aS unb ABaffer ausführen?
®le 93eantwortung biefer grage ift fchon mehr als

einmal ber ©egenftanb erregter ®ebatien in ben ged)»
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kommen, ist da von vornherein gegeben. Aber auch in

Mietshäusern, wo doch in jedes Stockwerk ein Gas-

Badeofen oder Automat kommt, lassen sich diesbezüg-

liche Abzugsoerhältnisse schaffen und sollte für jeden

Stock ein besonderes Kamin bezw, Zug erstellt werden.
Wenn an ein Rohr, welches meist auch noch zu eng
erstellt wird, mehrere Stockwerke angeschlossen sind, so

kann es sehr leicht vorkommen, daß die Abgase des

einen Apparates den Gang des andern ungünstig be-

einflussen. Es kann dies sogar sehr gesundheitsschädlich

werden, indem die Abgase des im Betrieb befindlichen

Ofens in ein darüber liegendes Badezimmer ausströmen
können. (Fortsetzung folgt).

Jnstallations-Technik.
Die Ablaßvorrichtungen an Behälter machen oft

große Schwierigkeiten. Je nachdem sie Flüssigkeiten

enthalten, hält es sehr schwer, gute und dauernd dicht

schließende Hähne zu bekommen, denn die Reiberhähne
werden mit der Zeit alle mehr oder weniger angegriffen
und fangen bald an zu tropfen. Schieberhähne lassen

sich nur langsam schließen, was besonders beim Abfüllen
in Behälter mißlich empfunden werden kann.

Fig, 1. Gewinde-Hahn, geschlossen.

Fig- 2. Flansch-Hahn, geöffnet.

Ein Hahnenmodell, welches diesen Mißständen ent-

gegentritt, ist der in Fig. 1—4 dargestellte Perfektions-
Hahnen.

Dieser Hahn führt eine an 2 seitlichen Drehpunkten a

befestigte und innerhalb bestimmter Grenzen auf- und
abwärts bewegliche, ebenso einfache als praktische Ver-
schlußvorrichtung; letztere besteht im wesentlichen aus
dem Verschluß-Schieber e, welcher mit Hilfe eigens

konstruierter Präzisionsmaschinen auf der Mündungs-
stäche des Hahnes hermetisch schließend eingeschliffen ist,
sowie aus einer im Hohlraum b befindlichen starken und
nie erlahmenden Spiralfeder, welche den Verschluß-
Schieber gegen die Mündungsfläche des Hahnes drückt.

Der Eigenart dieser Anordnung in Verbindung mit
peinlich exakter Ausführung verdankt der Hahn seine in
kürzester Zeit erlangte enorme Verbreitung,

Der Perfektionshahn ist gleich gut geeignet zur Ab-

füllung von Olen, Firnis, Lacken, Petroleum, Alkohol,
Fruchtsästen, Liköre, Essig, Senf, Syrup, Melasse, Zucker-

couleur, Leim, Teer, Asphalt, Carbolineum, Säuren,
Laugen. Wasserglas:c. lassen sich zusammenfassen als:

Die hauptsächlichsten Vorzüge:

Absolute und dauernde Dichtigkeit auch für
dünnflüssigste Substanzen; jeder Verlust ist so-

mit ausgeschlossen;

Exaktes und sauberes Ablassen auch dick-
flüssigster Substanzen, da beim Schließen des

Hahnes der Verschluß-Schieber e die zähflüssige Masse

von der Hahnmündung auf das vollkommenste abstreicht,

wodurch das bei anderen Hähnen unvermeidliche, lästige

und zeitraubende Nachtropsen vollständig in Wegfall
kommt.

Sämtliche Gewinde-Hähne werden mit konischem

Gewinde (für hölzerne Fastage) oder mit Gasgewinde

(für eiserne Reservoirs :c.) geliefert.
An Stelle des Verschlusses von Bronze kann ein

solcher von Eisen (zum Gebranch für Laugen) vor-
geschrieben werden.

Blei-Hähne werden nach Fig. 3 geliefert. Bei den

Hähnen dieser Konstruktion ist der auf den Verschluß-

Schieber e von außen wirkende Druck durch die

Fig. 4, Hähne mit geradem Auslauf (zur Verwendung in
vertikaler Lage bestimmt).

Schraubenspindel d regulierbar und wird vor
jedesmaligem Offnen oder Schließen gänzlich aufgehoben,

um das bei Blei-Hähnen anderer Konstruktionen so

häufig vorkommende Aufreißen der Dichtungsflächen mit
Sicherheit verhindern zu können. Der um u bewegliche

Verschluß-Bügel besteht aus Bronze, der gewölbte Ver-
schluß-Schieber e aus einer inneren Blei- und einer

äußeren Bronze-Platte.

Jas stete Installations-Handwerk «nd die

kommunale Konkurrenz.
Sollen die Gemeindeanstalten Haus-Installationen

für Gas und Wasser ausführen?
Die Beantwortung dieser Frage ist schon mehr als

einmal der Gegenstand erregter Debatten in den Fach-
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oeretnigungen bet ^rifiatlation Setretbenben geroefen

unb feitertS biefer ©tcßen rootjl ohne roeiterel oernetnt
roorben. Saß el hierbei nicljt bei ©infeitigfeiten bleibt,
ift bei ber Ratur ber ©acfje flarliegenb. Setracljten
mir zunächft bte ©rünbe, meldfe bte ©al» unb SBaffer»
roerfe für fiel) anführen, benn man muß auch ben

anbern Seil ju SBort fommen laffen.

®te ©ntroicflung ber @a!» unb SBafferroerfe au!
ibren Slnfäugen bebingen, baß eine Sinzahl gelernter
Arbeiter bie auljuführenben Anlagen übernimmt. Pehmen
mir bie ©rfteßung einer Drtl-SBafferoerforgung an, in
melier ©emeinbe bilker leine gelernten gnftaßateure
anfäßig maren, ba für fie auch nichts zu tun geroefen

märe. SReift merben foldfje Arbeiten einer großen

SBafferlettunglbaufirma übertragen. SSDie ©rfieUung ber

HaulroafferleÜungen foHen bann entroeber biefer girma
mitübertragen merben ober an tn ben näd&tftliegenben

©iäbten anfange .gnftaßateure. ©I bemerben fiel) aber

auc£) ortlanfäßige Çanbmerfer, rote ©chmiebe, SRedhanifer,

©ctjloffer unb ©pengier, ©omeit btefe nun in früherer
3eit anberortl SBafferlettungen au! führten, foil bagegen

nidhtl gefagt fein, menn fie bte alten Kenntniffe auf»

frifdjjen unb in ihrer jetzigen Heimatgemetnbe einen neuen

©rmerbljmeig finben. SBie fteht e! aber, menn ficE)

SBagner unb anbete bem .gnftaßationigeroerbe oöHig

fernfteßenbe Hanbroerfer auf biefe! ©ebiet merfen? ®a

ift el bann beffer, menn bie gjnftaßationlarbeiten burch
bte bauenbe girma ober bie ©emeinbe felbft aulgeführt
merben.

Sei ©rftetlung einel ©almerlel ift el noch weit

midhtiger, baß bie Anlagen nur burch gefchulte ftnftaßateure,
melche über praftifcEje ©rfahrungen oerfügen, aulgeführt
merben. ®a ift el noch eher begreiflich, menn fiel) bie

neuen SBerfe bal Qfnftaüationlrecht fiebern.

SB er bie ©rftehung einel ©almertneubauel burch»

gelebt hat, roirb el begreiflich finben, menn bie treibenben

Kräfte fich auch bie Haulinfiaßationen fidhern. Samit

eng oerbunben fleht auch ber Serfanf ber Apparate.
SReift mirb man an iletneren ©emeinben leine gefchulten

3nftallateure für ©alinfiattationen finben unb fo mirb
bie Qnftaßation in ber £>anb ber Unternehmer bleiben

müffen. Slefe haben aber audh bal regfte Qntereffe

baran, baß nur fachgemäße Arbeiten, mirttidh gute unb

erprobte Apparate aulgeführt unb geliefert merben,

benn alle Störungen falten auf bal ©almeri felbft

jurücl.
gerner müffen bie SBerfe fteil einen ©tamm Arbeiter

beibehalten, meldhe bte oon ben SB erten metft immer

aüeine auljuführenben Haulanfdfjlüffe aulzuführen haben.

SBenn nun ein SBerf aber im betrieb ift, fo ftnb biefe

Slrbeitert gebrängter Statur unb bte SBerfe muffen bann

bie Slrbeülfräfte anberroeitig befc£)äftigen. Siel fann

aber nicht immer nur auf ©emeinbearbeiten befchräntt
bleiben unb fo bilbet ftch mohl ober übel eine Konfurrenz

für ben felbftänbigen gnftallateur heraul.
Sen SBetlen mirb man baher nie ganz oerbieten

fönnen, gar feine Arbeiten biefer Irl aulzuführen, ebenfo»

roenig, mie man el einem ©penglermetfter auf bem

Sanb oerbieten fann, baß er in feinem Saben bei

^Petroleumlampen auch petroleum oerfauft, mal hoch

eigentlich @act)e bei Kaufmann! märe. SBelche Se»

firebungett ber gnfialtateure fönnen in biefer Slrt aber

all gefunbe bezeichnet merben? SRetner SRetnung nach

ließe ftdh eine ©intgung bahln finben, baß bte SBerfe

nur eine befdjränfte Sätigfeit hinfidhtlich ber Slulfüfjrung
non Haulinftaßationen übten. Qebenfaß! ift oon oorae»

herein ju unterfcheiben, ob bal betr. SBerf lebiglich oon
ber ©emeinbe ober aber zunächft nur oon einem Kon»

Zeffionär erfteKt unb oon biefem betrteben mirb. Qe

nadh biefer ©teHung muß man bem Inhaber bei SBerfe!

audi) Konjeffionen htnfidhtlidh ber ©rfieUung oon £>au!»

inftaßationen machen. Seiber finbet man aber oft
fo menig ©inigung in biefer gtage, melche boch alle

Seile fehr berührt, gfi ber Unternehmer ortlfremb, fo

hat er otelfacf) bie fpanbroerfet all ©egenpartei unb

menn er energifdhe Sieamte hat, bie für ihn arbeiten,

fo fann el leicht böfe! Slut geben. ©I märe baher
immer beffer, menn an folgen tßläßen, mo neue ®a!=
ober SBafferoerforgungen erflehen, beftimmte Sorfcfjriften
feiten! ber ©emeinbe erfolgten. gfi bie ©emeinbe

felbft bie ©rftellerin ber SBerfe, fo hat fte biefe Sor»

fdhriften ju erlaffen, baut ein fonjeffionterter Unternehmer
ba! SBerf, fo fann er fie erlaffen, fie finb aber oon
ber ©emetnbe gutzuheißen.

®abei ift aber Sebhtgung, baß bie ©emeinbe fich

einen ©pejiabgngenieur zulegt, meldher bie Sorfdhriften
aularbeitet unb beren Sefolgung mährenb ber Sauzeit
überroadht. Sluf biefe SBeife merben fich Serhältniffe
fcfjaffen laffen, meldhe allen Seilen zum Segen gereichen,

ber ©emeinbe, bem Unternehmer unb ben ©inroohnem
felbft.

Sie Sorfdhriften müßten barauf bafieren, baß für
bie Rohrleitungen, bie tn bie ©rbe oerlegt merben

Hauptleitungen genaue Srucfprüfungen zu erfolgen haben,

befonber! bei ©allettungen ift bie! midjiig, benn menn
ein Rol)rnet) nicht geroiffenhaft oerlegt mirb, fo fönnen

fiel] mit ber 3ett ftarfe Setiufte einfteßen, bie befonber!

bann hödhft unangenehm finb, menn eine Drtlgemetnbe
ein ©almerf au! ben |)änben eine! Konjeffionärl über»

nehmen miß. ®aß bie Seitungen auch nach tech»

nifdhen ©runbfäfzen oerlegt merben, bafür hat ber 33e»

treffenbe felbftoerftänblich ebenfaßl bie Serantroortung

ju tragen.
gerner ftnb für bie Haultnftaßationen beftimmte

Sorfdhriften anzufertigen unb ift jebe Settung oor ber

©rfteßung anjumelben, am heften unter Seigabe einer

Zeichnung. SBerben tn ben Sorfdhriften bie Simenfionen
ber Seitung angegeben, fo finb fie genau einzuhalten

unb fann bie SIbnahme ber Einlagen, meldhe gegen biefe

Sorfdhriften erfteßt mürben, oerfagt merben. Sei ©a!=

anlagen roirb h^r fehr otel gefünbigt, benn um bißtge

Seitungen zu erfteßen, merben otelfadh zu «"9® Roßte

genommen, bie bann ben angefdfjloffenen Apparaten zu

roenig ®a§ bringen.

Unter btefen ©eßchtlpunften betrachtet, mürbe ftdh

bal 3ufammenarbeiten oon ©emeinben» unb ^Srioat»
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Vereinigungen der Installation Betreibenden gewesen

und seitens dieser Stellen wohl ohne weiteres verneint
worden. Daß es hierbei nicht bei Einseitigkeiten bleibt,
ist bei der Natur der Sache klarliegend. Betrachten
wir zunächst die Gründe, welche die Gas- und Wasser-
werke sür sich anführen, denn man muß auch den

andern Teil zu Wort kommen lassen.

Die Entwicklung der Gas- und Wasserwerke aus

ihren Anfängen bedingen, daß eine Anzahl gelernter
Arbeiter die auszuführenden Anlagen übernimmt. Nehmen
wir die Erstellung einer Orts Wasserversorgung an, in
welcher Gemeinde bisher keine gelernten Installateure
ansäßig waren, da für sie auch nichts zu tun gewesen

wäre. Meist werden solche Arbeiten einer großen

Wasserleitungsbaufirma übertragen. Die Erstellung der

Hauswasserleitungen sollen dann entweder dieser Firma
mitübertragen werden oder an in den nächtstliegenden

Städten ansäßige Installateure. Es bewerben sich aber

auch ortsansäßige Handwerker, wie Schmiede, Mechaniker,

Schlosser und Spengler. Soweit diese nun in früherer
Zeit anderorts Wasserleitungen ausführten, soll dagegen

nichts gesagt sein, wenn sie die alten Kenntnisse auf-
frischen und in ihrer jetzigen Heimatgemeinde einen neuen

Erwerbszweig finden. Wie steht es aber, wenn sich

Wagner und andere dem Jnstallationsgewerbe völlig
fernstehende Handwerker auf dieses Gebiet werfen? Da
ist es dann besser, wenn die Jnstallationsarbeiten durch
die bauende Firma oder die Gemeinde selbst ausgeführt
werden.

Bei Erstellung eines Gaswerkes ist es noch weit

wichtiger, daß die Anlagen nur durch geschulte Installateure,
welche über praktische Erfahrungen verfügen, ausgeführt
werden. Da ist es noch eher begreiflich, wenn sich die

neuen Werke das Jnstallationsrecht sichern.

Wer die Erstehung eines Gaswerkneubaues durch-

gelebt hat, wird es begreiflich finden, wenn die treibenden

Kräfte sich auch die Hausinstallationen sichern. Damit

eng verbunden steht auch der Verkauf der Apparate.

Meist wird man an kleineren Gemeinden keine geschulten

Installateure für Gasinstallationen finden und so wird
die Installation in der Hand der Unternehmer bleiben

müssen. Diese haben aber auch das regste Interesse

daran, daß nur sachgemäße Arbeiten, wirklich gute und

erprobte Apparate ausgeführt und geliefert werden,
denn alle Störungen fallen auf das Gaswerk selbst

zurück.

Ferner müssen die Werke stets einen Stamm Arbeiter

beibehalten, welche die von den Werken meist immer

alleine auszuführenden Hausanschlüsse auszuführen haben.

Wenn nun ein Werk aber im Betrieb ist, so sind diese

Arbeiten gedrängter Natur und die Werke müssen dann

die Arbeitskräfte anderweitig beschäftigen. Dies kann

aber nicht immer nur auf Gemeindearbeiten beschränkt

bleiben und so bildet sich wohl oder übel eine Konkurrenz

für den selbständigen Installateur heraus.
Den Werken wird man daher nie ganz verbieten

können, gar keine Arbeiten dieser Art auszuführen, ebenso-

wenig, wie man es einem Spenglermeister auf dem

Land verbieten kann, daß er in seinem Laden bei

Petroleumlampen auch Petroleum verkauft, was doch

eigentlich Sache des Kaufmanns wäre. Welche Be-

strebungen der Installateure können in dieser Art aber

als gesunde bezeichnet werden? Meiner Meinung nach

ließe sich eine Einigung dahin finden, daß die Werke

nur eine beschränkte Tätigkeit hinsichtlich der Ausführung
von Hausinstallationen übten. Jedenfalls ist von vorne-
herein zu unterscheiden, ob das betr. Werk lediglich von
der Gemeinde oder aber zunächst nur von einem Kon-

zessionär erstellt und von diesem betrieben wird. Je
nach dieser Stellung muß man dem Inhaber des Werkes

auch Konzessionen hinsichtlich der Erstellung von Haus-
installationen machen. Leider findet man aber oft
so wenig Einigung in dieser Frage, welche doch alle

Teile sehr berührt. Ist der Unternehmer ortsfremd, so

hat er vielfach die Handwerker als Gegenpartei und

wenn er energische Beamte hat, die für ihn arbeiten,
so kann es leicht böses Blut geben. Es wäre daher
immer besser, wenn an solchen Plätzen, wo neue Gas-
oder Wasserversorgungen erstehen, bestimmte Vorschriften
seitens der Gemeinde erfolgten. Ist die Gemeinde

selbst die Erstellerin der Werke, so hat sie diese Vor-
schriften zu erlassen, baut ein konzessionierter Unternehmer
das Werk, so kann er sie erlassen, sie sind aber von
der Gemeinde gutzuheißen.

Dabei ist aber Bedingung, daß die Gemeinde sich

einen Spezial-Jngenieur zulegt, welcher die Vorschriften
ausarbeitet und deren Befolgung während der Bauzeit
überwacht. Auf diese Weise werden sich Verhältnisse
schaffen lassen, welche allen Teilen zum Segen gereichen,

der Gemeinde, dem Unternehmer und den Einwohnern
selbst.

Die Vorschriften müßten darauf basieren, daß für
die Rohrleitungen, die in die Erde verlegt werden

Hauptleitungen genaue Druckprüsungen zu erfolgen haben,

besonders bei Gasleitungen ist dies wichtig, denn wenn
ein Rohrnetz nicht gewissenhaft verlegt wird, so können

sich mit der Zeit starke Verluste einstellen, die besonders

dann höchst unangenehm sind, wenn eine Ortsgemeinde
ein Gaswerk aus den Händen eines Konzessionärs über-

nehmen will. Daß die Leitungen auch nach den tech-

nischen Grundsätzen verlegt werden, dafür hat der Be-

treffende selbstverständlich ebenfalls die Verantwortung
zu tragen.

Ferner sind für die Hausinstallationen bestimmte

Vorschriften anzufertigen und ist jede Leitung vor der

Erstellung anzumelden, am besten unter Beigabe einer

Zeichnung. Werden in den Vorschriften die Dimensionen
der Leitung angegeben, so sind sie genau einzuhalten

und kann die Abnahme der Anlagen, welche gegen diese

Vorschriften erstellt wurden, versagt werden. Bei Gas-

anlagen wird hier sehr viel gesündigt, denn um billige
Leitungen zu erstellen, werden vielfach zu enge Rohre

genommen, die dann den angeschlossenen Apparaten zu

wenig Gas bringen.

Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, würde sich

das Zusammenarbeiten von Gemeinden- und Privat-
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pie AkMca-Gesellscbaft dir Eisa- and Stahlwerke
Vormals Georg Fischer in Schaffte«
fabriziert ausser Stahlguss, Auto-Spezialstahlguss und schmiedbarem Guss noch:

+ GF + JtökrenVerMfldiigsstScke - Fittings, Vor '|b bis 6" engl.
und zwar für:

Gus-, ISssssr- und Danspf-Eeitungen, Zentralhelzungsanlagen
unsere Spezlal-Flttings, welche alle erdenklichen Abzweigungen und Uebergänge bei ungehinderter Wärme-Zirkulation

gestatten, dabei aber lästige Umleitungen oder Leitungsunterbrechungen vermeiden, ferner:

Ferner sind stets vorrätig:

^ohrscltraufestocko, lofirrichfapparats, IfchrsctieUen, l£ohr!ragsr, Jahnen u.tien-
tili, Jtabnenschliissel, fütternschlüssele ftdgelmuttern, Seilsshlosse, Spann-
schlösse, sow. SfettonHaken, IpeisietswMnikr, ittemenspanner, Schraubzwingen etc.

ßetindsr
kombiniert aus Röhren und
Fittings von der einfachsten
bis zur Luxusausstattung, in
schwarz (für Oelfarben oder
Lackanstrich), galvanisiert,
blank poliert od. vernickelt
für Treppen, Balkone, Haus-
und Garten - Einfriedungen,

Gartenpavillons, Schutz-
gitter für Maschinen-, Mo-
toren- und Schalt-Anlagen

etc. etc.

inftaüateuren folgenberntaßen regulieren ïaffert. ©§ fott
hierbei pnädjft bte ©rfiellung neuer SBerle in Heineren

©emeinben maßgebenb fein.

SBirb ein neue! SBerf erfieHt, fo finb bie ort§»

anfäffigen gnftallateure Binnen etner gegebenen grift
aufpforbern, fid) um bie Konjeffion für ©rfiellung non

fiaulanfchlüffen bejw. |)au§inftaUationen p beroerben.

®er 2Iufforberung finb aud) gletd)jeitig bie 93ebtngungen,

unter welchen bie Seitungen ausgeführt werben muffen,

p erlaffen. 2)er Bewerbung bût ein 33efähigung§nad)=
met§ beipliegen, unb ift, menn bie Konjeffion erteilt
roirb, eine Kaution in angemeffener fpöhe p hinterlegen.

®tefe Kaution bût bap p bienen, baß bet wirfltd)
fchlec^ten Arbeiten bie ©emeinbe fold^e ibren ©in»

roobnern auf Koften bei Konjeffionärl für bie gn=

fiaUation änbern laffen lann.

®ie p erfteüenben gnftatlationen foHten p einem

SLarif ausgeführt werben, beffen SRtnimalfaß nicht unter»

febritien werben barf. ®ie SBerle, weldbe meift mit
höheren ©pefen p redinen haben, werben biefen SEarif

wohl nie unterbieten unb wenn bal Sßerl auf guter
©runblage aufgebaut wirb, fo wirb el mehr gntereffe
baran haben, p fehen, baß tunlichfi oiele 3lbnet)mer

entftehen, all baß es felbft oiel gnftaHationen ausführt.
S)enn je fdjneOer mit fiilfe ber fonjeffionierten gn»

ftaHateure 2lnfd)lüffe gemacht werben, um fo fixerer ift
bie ^Rentabilität bei SBetlel.

•Rod) ein ißunft, ber oiel p befpredjen gibt, ift ber

Verlauf oon gnftaHationlgegenftänben. ®a wirb burd)
bie freie Konfurrenj oiel gefünbigt. ©I ließen ftd) aber

aud) hier einigermaßen iöebtngungen auffieHen, bie bie

Konfumenten oor ©d)aben bewahren. 2)ie Kontrolle ber

Apparate hätte eo. aud) burd) ben berufenen Ingenieur

p erfolgen, ber objeîtio p urteilen hat. SSie bei

SBafferleitungen bte Sorfchriften über bte Armaturen er»

laffen werben fönnen, fo laffen fid) auch bei ©alleitungen
iRormen beftimmen, welche Apparate empfehlenswert finb.

®a follten bie ©emeinben eine îlusftellung ber oer»

fdjiebenen Apparate oornehmen, ohne iRüclficht auf bie

fferfunft ber Apparate, b. h- ß« bürfen fich nicht non

@efid)t§punlten leiten laffen, welche mit fadjUdjen ©rünben

nicht! p tun haben. (Schluß folgt.)
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installateuren folgendermaßen regulieren lassen. Es soll
hierbei zunächst die Erstellung neuer Werke in kleineren

Gemeinden maßgebend sein.

Wird ein neues Werk erstellt, so sind die orts-
ansässigen Installateure binnen einer gegebenen Frist
aufzufordern, sich um die Konzession für Erstellung von
Hausanschlüssen bezw. Hausinstallationen zu bewerben.

Der Aufforderung sind auch gleichzeitig die Bedingungen,
unter welchen die Leitungen ausgeführt werden müssen,

zu erlassen. Der Bewerbung hat ein Befähigungsnach-
weis beizuliegen, und ist, wenn die Konzession erteilt

wird, eine Kaution in angemessener Höhe zu hinterlegen.
Diese Kaution hat dazu zu dienen, daß bei wirklich
schlechten Arbeiten die Gemeinde solche ihren Ein-
wohnern auf Kosten des Konzessionärs sür die In-
stallation ändern lassen kann.

Die zu erstellenden Installationen sollten zu einem

Tarif ausgeführt werden, dessen Minimalsatz nicht unter-

schritten werden darf. Die Werke, welche meist mit
höheren Spesen zu rechnen haben, werden diesen Tarif
wohl nie unterbieten und wenn das Werk auf guter
Grundlage aufgebaut wird, so wird es mehr Interesse
daran haben, zu sehen, daß tunlichst viele Abnehmer
entstehen, als daß es selbst viel Installationen ausführt.
Denn je schneller mit Hilfe der konzessionierten In-

stallateure Anschlüsse gemacht werden, um so sicherer ist
die Rentabilität des Werkes.

Noch ein Punkt, der viel zu besprechen gibt, ist der

Verkauf von Jnstallationsgegenständen. Da wird durch
die freie Konkurrenz viel gesündigt. Es ließen sich aber

auch hier einigermaßen Bedingungen aufstellen, die die

Konsumenten vor Schaden bewahren. Die Kontrolle der

Apparate hätte ev. auch durch den berufenen Ingenieur
zu erfolgen, der objektiv zu urteilen hat. Wie bei

Wasserleitungen die Vorschriften über die Armaturen er-

lassen werden können, so lassen sich auch bei Gasleitungen
Normen bestimmen, welche Apparate empfehlenswert sind.

Da sollten die Gemeinden eine Ausstellung der ver-
schiedenen Apparate vornehmen, ohne Rücksicht auf die

Herkunft der Apparate, d. h. sie dürfen sich nicht von
Gesichtspunkten leiten lassen, welche mit sachlichen Gründen

nichts zu tun haben. (Schluß folgt.)
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